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Dreizehnte Verordnung* 
über staatliche Auszeichnungen

vom 15. Juli 1968

Zur Änderung von Bestimmungen über die Verlei
hung staatlicher Auszeichnungen wird folgendes ver
ordnet:

§ 1
(1) Für die Verleihung der „Verdienstmedaille der 

Nationalen Volksarmee“ gilt die Neufassung der Ord
nung über die Verleihung (Anlage 1).

(2) Die Ordnung über di,e Verleihung der „Verdienst
medaille der Nationalen Volksarmee“ (Anlage zur Ver
ordnung vom 22. Januar 1959 über die Bestätigung der 
Ordnungen über die Verleihung von staatlichen Aus
zeichnungen [GBl. I S. 181]) in der Fassung der Dritten 
Verordnung vom 12. Mai 1960 über staatliche Auszeich
nungen (GBl. I S. 370) wird aufgehoben.

)
§ 2

(1) Für die Verleihung der „Medaille für vorbild
lichen Grenzdienst“ gilt die Neufassung der Ordnung 
über die Verleihung (Anlage 2).

(2) Die Ordnung über die Verleihung der „Medaille 
für vorbildlichen Grenzdienst“ (Anlage 1 zur Sechsten 
Verordnung vom 12. Juli 1962 über staatliche Auszeich
nungen [GBl. II S. 501]) wird aufgehoben.

§ 3
(1) Für die Verleihung der „Medaille der Waffen

brüderschaft“ gilt die Neufassung der Ordnung über 
die Verleihung (Anlage 3).

(2) Die Ordnung über die Verleihung der „Medaille 
der Waffenbrüderschaft“ (Anlage 3 zur Verordnung 
vom 17. Februar 1966 über die Stiftung von Auszeich
nungen auf dem Gebiet der nationalen Verteidigung 
[GBl. II S. 145]) wird aufgehoben.

* 12. vo vom 25. Januar 1968 (GBl. И Nr. 11 S. 47)

§ 4
(1) Für die Verleihung der „Medaille für treue Dienste 

in der Nationalen Volksarmee“ gilt die Neufassung der 
Ordnung über die Verleihung (Anlage 4).

(2) Die Ordnung über die Verleihung der „Medaille 
für treue Dienste in der Nationalen Volksarmee“ (An
lage 5 zur Neunten Verordnung vom 28. August 1964 
über staatliche Auszeichnungen [GBl. II S. 773]) wird 
aufgehoben.

§ 5
(1) Für die Verleihung des „Leistungsabzeichens der 

Nationalen Volksarmee“ gilt die Neufassung der Ord
nung über die Verleihung (Anlage 5).

(2) Die Ordnung über die Verleihung des „Leistungs
abzeichens der Nationalen Volksarmee“ (Anlage zur 
Verordnung vom 22. Januar 1959 über die Bestätigung 
der Ordnungen über die Verleihung von staatlichen 
Auszeichnungen (GBl. I S. 181J) in der Fassung der Drit
ten Verordnung vom 12. Mai 1960 über staatliche Aus
zeichnungen (GBl. I S. 370) wird aufgehoben.

§ 6
(1) Für die Verleihung des „Leistungsabzeichens der 

Grenztruppen“ gilt die Neufassung der Ordnung über 
die Verleihung (Anlage 6).

(2) Die Ordnung über die Verleihung des „Leistungs
abzeichens der Grenztruppen“ (Anlage 2 zur Sechsten 
Verordnung vom 12. Juli 1962 über staatliche Auszeich
nungen [GBl. II S. 501]) wird aufgehoben.

§ 7
Diese Verordnung tritt am 1. August 1968 in Kraft.

Berlin, den 15. Juli 1968

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

S t о p h 
Vorsitzender


